
 

 

Marktgemeinde Brunn am Gebirge  .......  AZ BAU- 
Franz Anderle-Platz 1 
2345 Brunn am Gebirge 
 
 gemeinde@brunnamgebirge.gv.at I bauamt@brunnamgebirge.gv.at 
 +43 2236 316010 
 
Parteienverkehr Mo, Mi, Fr 8-12 Uhr  
Bauberatung Mo 14-16 Uhr nur nach vorheriger Vereinbarung 
SIB Mo 8-13 und von 14-18 Uhr I Di, Mi, Do 8 bis 13 Uhr I Fr 8-12 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name (Bauwerber) 

 
Wohnadresse 

 
Telefon  ...........................................   E-Mail 

 
Grundstücksadresse        2345 Brunn am Gebirge 

 
EZ       Grundstücksnummer 

 
 

Vorhaben nach § 16 NÖ BO 2014 – 
meldepflichtige Vorhaben 

 
Innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung der Baubehörde schriftlich zu melden. 

 
Zutreffendes ankreuzen! 
 

 Z 1 die Errichtung, ortsfeste Aufstellung, der Austausch und die Entfernung von 
Klimaanlagen, Wärmepumpen und Heizungsanlagen mit elektrischer 
Widerstandsheizung jeweils mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW in oder in 
baulicher Verbindung mit Gebäuden, ausgenommen jene Anlagen, die nach § 15 
Z 13 lit. b sublit. aa bewilligungspflichtig sind; 
 

 Z 2 die Errichtung von Klimaanlagen mit einer Nennleistung von jeweils mehr als 
12 kW auf Bauwerken (§ 66a Abs. 3); 
 

 Z 3 die Aufstellung von Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr 
als 50 kW, welche an eine über Dach geführte Abgasanlage angeschlossen sind, 
sowie der Austausch solcher Heizkessel, wenn dabei der eingesetzte Brennstoff 
und die Bauart verändert werden; 
 a) der Austausch von Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung von nicht 

mehr als 400 kW, wenn der eingesetzte Brennstoff und die Bauart gleich 
bleiben, die Nennwärmeleistung gleich oder geringer ist und die Art der 
Abgasführung beibehalten wird; 

 b) die Änderung des Brennstoffs eines Heizkessels; 
 

 Z 4 die Aufstellung von Öfen; 
 

 Z 5 der Abbruch von Bauwerken, soweit sie nicht unter § 14 Z 7 und § 15 Z 13 lit. a 
fallen; 

 

 Z 6 die Herstellung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge, sofern sie gemäß § 64 
Abs. 3 bis 8 erforderlich sind; 
 a) die Herstellung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge mit einer 

Ladeleistung von mehr als 22 kW in Garagen und Parkdecks, 



 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Dies ist eine Information über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten aufgrund der neuen EU Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Ihre Daten werden nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen gelöscht. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Sie können gemäß DSGVO jederzeit das Recht auf Auskunft, 
Löschung, Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragung oder Widerspruch postalisch oder per E-Mail an 
gemeinde@brunnamgebirge.gv.at geltend machen. 

ausgenommen Ladepunkte in ebenerdigen eingeschoßigen Garagen mit einer 
Nutzfläche von nicht mehr als 250 m²; 
 

 Z 7 die Herstellung von Hauskanälen; 
 

 Z 8 die Sanierung von Fassaden einschließlich der Änderung von 
Fassadensystemen, sofern sie nicht § 15 Z 13 lit c unterliegen. 

 
 
Antragsbeilagen gemäß § 16 Abs. 2 bis 6 NÖ BO 2014 sind beizulegen: 

 Ansuchen 
 Weitere gemäß § 16 NÖ BO 2014 erforderliche Beilagen  

 
Hinweis:  
Für das Bauansuchen werden € 21,00 für die Beilagen € 6,00 (pro Bogen) an 
Bundesstempelgebühren verrechnet. 
 
Anmerkungen: 

 

 
 
 
 
 

Unterschrift Bauwerber Datum 
 

mailto:gemeinde@brunnamgebirge.gv.at

